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Berichts des Genera\sekretärs über die Durcbfilhrung dieser 
Resolution zu bo-bande1n. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491155. Die RoHe der Genossenschaften Im Lichte neuer 
wirtsehaftUcher und sozialer 'l1!ndenzen 

DU: Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47190 vom 16. Dezember 
1992, insbesondere deren Ziffer 2, in der sie den ersten 
Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Thg der Genossen
schaften erklärt bat, 

mit Genugtuung über den Bericht des Genendsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im lichte 
neuer wirtschaftlicher und sozialer Thndenzen47, insbesondere 
die wichtigen Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts, die 
darauf ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz fiIr die 
Behandlung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, 
unJer Berücksichtigung ihres maßgeblichen Beitrags zur 
Lösung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

In Anerkennung dessen, daß die Genossenscbaften.in ihren 
verschiedenen Formen zu einem unverzichtbaren Faktor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Länder 
werden, da sie die breitesJmögliche Mitwirkung aller Bevö!ke
rungsgruppen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
Behinderten und älteren Menschen, am Entwicklungsprozeß 
fördern, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu den 
Vorbereitungen fiIr den Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung 
und die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, die 1995 abgehalten 
werden sollen, und fiIr die 1996 stattfindende Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll) und die entsprechenden Anschlußmaßnabmen leisten 
oder leisten können, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genos
senschaften im lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer 
Thndenzen; 

2. bittet die Regierungen, die ZtIstlindigen internationalen 
Organisationen, Sonderorganisationen und nationalen und 
intemationslen Genossenschaftsorganisationen, ab 1995 jfibr.. 
lieh am ersten Samstag im Joli den von der Genemlverssmm
lung in ihrer Resolution 47/90 verklindeten Internationalen 
Thg der Genossenschaften zu begehen: 

3. legt den Regierungen 1Ulhe, bei der Ausarbeitung 
einze1staatlicher Emwicklungsstrategien voH zu berUcksichti
gen, welchen Beitrag die Genossenschaften zur Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme 
leisten können; 

4. legt den Regierungen außerdem 1Ulhe, zu erwägen, die 
rechdlchen und verwaltungstechnischen Hindernisse zu 
überprüfen, die sich der Tätigkeit der Genossenschaften 
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entgegenste\len, mit dem Ziel, diejenigen Hindernisse zu 
beseitigen, die nicht auch fiIr andere Handels- und Gewer
beuntem.elmum gelten; 

5. bittet die staatlichen Stellen, in Zusammenarbeit mit 
den Genossenschaften und anderen zuständigen Organisatio
nen Programme zur Verbesserung der statistischen Erfassung 
des Beitrags der Genossenschaften zur Volkswirtschaft zu 
erarbeiten und die Verbreitung von Infonnationen über 
Genossenschaften zu erleichtern; 

6. bittst den Weltgipfel fiIr soziale. Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und die Konferenz &:r 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll), bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und 
MaBnah_ die Rolle und den Beitrag der Genossenschaften 
gebührend zu berUcksichtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel> die Programme und Ziele der internationalen 
Genossenschafts auch weiterbin zu 1IJltenlIützen und 
der Generalversammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolution vorzu
legen. 

94. PlenarsItvmg 
23:Dezember 1994 

49n56. AfrIkanIsches institut der Vereinten Nationen mr 
Verbl1!dumsverhfttong und die Bebandhmg Straf. 
fiIIlfger 

DU: Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481101 vom 20. De
zember 1993, 

Kennmis nehmend von der Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozia1rals vom 25. Juli 1994, 

im BewqPtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen fiIr Ver
brechensverhütung und die Bebandhmg Strafflilliger nach wie 
vor gegeni1bersieht da viele Stssten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Llinder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im BIlWlIfJtseIn der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen bat, um seinem Auftrag unter anderen! durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
mInaren sowie durch die Gewährung von Beratungsdiensten 
nachzukommen, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretär'", 

1. begllJckwUnscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen fiIr Verbrechensverhütung und die Be
handlung Strafflilliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihn! bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenste\len, unternommenen bat, wie dem 
Sacl!stsndsbericht des Generalsekretär über die Tätigkeit des 
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